
Regelung FFE im Kanton Baselland

Gesetz über die Einführung des Zivilgesetzbuches (EG ZGB)

D. Fürsorgerische Freiheitsentziehung

§ 90 Zuständigkeit, Weisungsungebundenheit
1 Die Aufsichtsbehörde für Vormundschaftswesen ist zuständig für die Anordnung und Aufhebung der 
fürsorgerischen Freiheitsentziehung bei mündigen oder entmündigten Personen.
2 Das Vormundschaftsamt sowie jedes Mitglied der Vormundschaftskommission ist zuständig, vorsorglich die 
fürsorgerische Freiheitsentziehung anzuordnen, wenn Gefahr im Verzuge liegt, und ist zuständig diesen 
Entscheid aufzuheben.
3 Die Vormundschaftskommission ist zuständig, die fürsorgerische Freiheitsentziehung anzuordnen, wenn keine 
Gefahr im Verzuge liegt, und ist zuständig, diesen Entscheid aufzuheben.
4 Die Aufsichtsbehörde für Vormundschaftswesen ist hinsichtlich der Einleitung und Durchführung des 
Verfahrens der fürsorgerischen Freiheitsentziehung nicht an Weisungen der vorgesetzten Behörden gebunden.

§ 91 Anzeige
Personen, die einer amtlichen oder beruflichen Schweigepflicht unterstehen und die in ihrer amtlichen oder 
beruflichen Tätigkeit von Fällen Kenntnis erhalten, in denen sich eine fürsorgerische Freiheitsentziehung 
aufdrängt, sind berechtigt, diese Fälle der Vormundschaftsbehörde und der Aufsichtsbehörde für 
Vormundschaftswesen anzuzeigen.

§ 92 Fürsorgerische Freiheitsentziehung im ordentlichen Verfahren, Untersuchung
1 Liegt keine Gefahr im Verzuge, klärt das Vormundschaftsamt die persönlichen Verhältnisse der betroffenen 
Person umfassend ab und nimmt unter Vorbehalt von Absatz 2 die erforderlichen Anhörungen vor, namentlich 
der der betroffenen Person Nahestehenden sowie der Behörden und Fachstellen, die sich mit der betroffenen 
Person befasst haben.
2 Die Vormundschaftskommission hört die betroffene Person persönlich an.
3 Die persönlichen Anhörungen sind zu protokollieren.

§ 93 Fürsorgerische Freiheitsentziehung im ordentlichen Verfahren, Gutachten
1 Liegt keine Gefahr im Verzuge, darf die fürsorgerische Freiheitsentziehung nur aufgrund des Gutachtens von 
Sachverständigen angeordnet werden.
2 Das Vormundschaftsamt ordnet die Begutachtung an. Nötigenfalls weist es die betroffene Person hierzu 
aufgrund eines ärztlichen Einweisungszeugnisses in eine Klinik ein. In diesem Falle gelten die Bestimmungen 
über die vorsorgliche Anordnung der fürsorgerischen Freiheitsentziehung sinngemäss.
3 Verfügen die Kantonalen Krankenhäuser, insbesondere die Kantonalen Psychiatrischen Dienste, über Daten 
in psychiatrischen Vorakten über die zu begutachtende Person, so haben sie diese der mit der Begutachtung 
beauftragten Behörde oder Privatperson bekanntzugeben.

§ 94 Fürsorgerische Freiheitsentziehung im ordentlichen Verfahren, Entscheid
Das Vormundschaftsamt übermittelt die Akten mit einem Antrag der Vormundschaftskommission zum 
Entscheid.

§ 95 Vorsorgliche fürsorgerische Freiheitsentziehung, Verfahren
1 Liegt Gefahr im Verzuge, kann die fürsorgerische Freiheitsentziehung vorsorglich ohne Einholung eines 
Gutachtens und ohne nähere Abklärung der persönlichen Verhältnisse der betroffenen Person angeordnet 
werden.
2 Liegt noch kein Gutachten vor, so kann die Unterbringung oder Zurückbehaltung in einer Anstalt nur aufgrund 
eines ärztlichen Zeugnisses erfolgen, das sich auf eine unmittelbar vorausgegangene Untersuchung stützt.
3 Die betroffene Person ist spätestens innert 24 Stunden seit der Unterbringung oder Zurückbehaltung in einer 
Anstalt von der Aufsichtsbehörde für Vormundschaftswesen persönlich anzuhören und sie ist mündlich und 
schriftlich darauf hinzuweisen, dass sie beim Kantonsgericht (Abteilung Verfassungs und Verwaltungsrecht) 
Beschwerde erheben kann.
4 Verfügungen über die vorsorgliche fürsorgerische Freiheitsentziehung und über die Entlassung vorsorglich 
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untergebrachter oder zurückbehaltener Personen können mündlich eröffnet und begründet werden. In diesen 
Fällen sind sie innerhalb der nächsten 48 Stunden schriftlich zu bestätigen und zu begründen.

§ 96 Vorsorgliche fürsorgerische Freiheitsentziehung, Dauer
Die vorsorglich in einer Anstalt untergebrachte oder zurückbehaltene Person wird spätestens nach 10 Wochen 
entlassen, wenn die Vormundschaftskommission bzw. die ausserkantonale vormundschaftliche Behörde oder 
Stelle am Wohnsitz der betroffenen Person bis zu diesem Zeitpunkt nicht im ordentlichen Verfahren die 
fürsorgerische Freiheitsentziehung angeordnet hat.

§ 97 Vollzug
Die Aufsichtsbehörde für Vormundschaftswesen kann für den Vollzug ihrer Entscheide nötigenfalls polizeiliche 
Hilfe beanspruchen.

§ 98 Entlassung
1 Das Vormundschaftsamt und jedes Mitglied der Vormundschaftskommission ist bei vorsorglicher 
fürsorgerischer Freiheitsentziehung zuständig für die Entlassung, ansonsten ist die Vormundschaftskommission 
zuständig.
2 Die Anstaltsleitung überprüft laufend, ob die Voraussetzungen für die fürsorgerische Freiheitsentziehung noch 
erfüllt sind. Ist dies nicht der Fall, so stellt sie der Aufsichtsbehörde für Vormundschaftswesen Antrag auf 
Entlassung.
3 Hat keine zwischenzeitliche Entlassung stattgefunden, so entscheidet die Vormundschaftskommission 
spätestens 1 Jahr nach der letztmals von ihr durchgeführten Überprüfung, ob die fürsorgerische 
Freiheitsentziehung weiterzuführen ist. § 92 dieses Gesetzes gilt sinngemäss.
4 Die Anstaltsleitung leitet Entlassungsgesuche von Personen, gegen die eine fürsorgerische 
Freiheitsentziehung angeordnet worden ist, unverzüglich an die zuständige Behörde weiter.
5 Über Entlassungsanträge und Entlassungsgesuche ist raschmöglichst zu entscheiden.

§ 99 Kosten
1 Die Kosten des Einweisungszeugnisses (§§ 93 Absatz 2, 95 Absatz 2 dieses Gesetzes) und der 
Begutachtung (§ 93 Absatz 1 dieses Gesetzes) sowie die Kosten für Gangentschädigungen für Anhörungen, 
Übersetzungen, polizeiliche Hilfe usw., die im Rahmen des Verfahrens der fürsorgerischen Freiheitsentziehung 
entstehen, werden der betroffenen Person überbunden. Wird das Verfahren eingestellt oder erweist sich 
aufgrund richterlicher Feststellung, dass die Anordnung der fürsorgerischen Freiheitsentziehung von Anfang an 
ungerechtfertigt war, werden die Kosten durch den Kanton übernommen.
2 Die Kosten des Anstaltsaufenthaltes im Rahmen des Vollzugs der fürsorgerischen Freiheitsentziehung gehen 
zulasten der betroffenen Person. Sie werden durch die Wohnsitzgemeinde der betroffenen Person oder, bei 
ausserkantonalem Wohnsitz, durch den Kanton übernommen, wenn sich aufgrund richterlicher Feststellung 
erweist, dass die Anordnung der fürsorgerischen Freiheitsentziehung ungerechtfertigt war.
3 Die Kostenentscheide erfolgen im Rahmen der schriftlichen Eröffnung der Entscheide der Aufsichtsbehörde 
für Vormundschaftswesen.

§ 100 Beschwerde gegen die Freiheitsentziehung
1 Gegen die Entscheide der Aufsichtsbehörde für Vormundschaftswesen über die Anordnung der ambulanten 
Begutachtung, die Unterbringung oder Zurückbehaltung in einer Anstalt und die Abweisung von 
Entlassungsgesuchen kann beim Kantonsgericht (Abteilung Verfassungs und Verwaltungsrecht) Beschwerde 
erhoben werden.
2 Ist die Freiheitsentziehung als vorsorgliche Massnahme gemäss § 95 dieses Gesetzes angeordnet worden, so 
ist die präsidierende Person des Kantonsgerichts (Abteilung Verfassungs und Verwaltungsrecht) zuständig.
3 Die Beschwerde hemmt die Vollstreckung des Entscheids nicht. Das Vormundschaftsamt kann ihr jedoch 
aufschiebende Wirkung erteilen. Sobald die Beschwerde beim Kantonsgericht (Abteilung Verfassungs und 
Verwaltungsrecht) eingegangen ist, ist dessen präsidierende Person zur Erteilung der aufschiebenden Wirkung 
zuständig. Sie kann andere vorsorgliche Massnahmen treffen.
4 Das Verfahren richtet sich nach Artikel 397e Ziffer 5 und Artikel 397f ZGB sowie nach den Bestimmungen 
über die verwaltungsgerichtliche Beschwerde.
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5 Das Kantonsgericht (Abteilung Verfassungs und Verwaltungsrecht) bzw. dessen präsidierende Person hat auf 
das Begehren der betroffenen Person um Feststellung der Rechtmässigkeit der fürsorgerischen 
Freiheitsentziehung, das im Rahmen einer Beschwerde gemäss Absatz 1 gestellt wurde, einzutreten, 
unabhängig davon, ob die betroffene Person zwischenzeitlich entlassen wurde.

§ 101 Beschwerde gegen die Kostenentscheide
1 Gegen die Kostenentscheide der Aufsichtsbehörde für Vormundschaftswesen kann beim Kantonsgericht 
(Abteilung Verfassungs und Verwaltungsrecht) Beschwerde erhoben werden.
2 Steht der Kostenentscheid im Zusammenhang mit einer vorsorglichen fürsorgerischen Freiheitsentziehung, ist 
die präsidierende Person des Kantonsgerichts (Abteilung Verfassungs und Verwaltungsrecht) zuständig.
3 Zur Beschwerde sind berechtigt:

a. die betroffene Person;
b. die Volkswirtschafts und Sanitätsdirektion;

c. die Wohnsitzgemeinde der betroffenen Person.

§ 102 Mitteilungen
1 Hat die Aufsichtsbehörde für Vormundschaftswesen die Unterbringung oder Zurückbehaltung einer Person in 
einer Anstalt angeordnet oder ein Entlassungsgesuch abgewiesen, unterrichtet sie auch die der betroffenen 
Person Nahestehenden unverzüglich über diesen Entscheid.
2 Die Entscheide über fürsorgerische Freiheitsentziehung sind der Vormundschaftsbehörde am Wohnsitz der 
betroffenen Person mitzuteilen.
3 Die Anstaltsleitung benachrichtigt im Voraus die Vormundschaftsbehörde am Wohnsitz der betroffenen 
Person über den Zeitpunkt der Entlassung der Person, gegen die eine fürsorgerische Freiheitsentziehung im 
ordentlichen Verfahren angeordnet worden ist.


